Übungen:

Nennen Sie Tatbestandsvoraussetzungen und Rechtsfolgen!

§ 223 StGB Körperverletzung 

(1) Wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Tatbestandsvoraussetzung:

· Körperliche Misshandlung

oder

· Gesundheitsschädigung

→einer anderen Person

Rechtsfolge:

· Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder

· Geldstrafe

Artikel 100 GG

(1) Hält ein Gericht ein Gesetz, auf dessen Gültigkeit es bei der Entscheidung ankommt, für verfassungswidrig, so ist das Verfahren auszusetzen und, […] , wenn es sich um die Verletzung dieses Grundgesetzes handelt, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes einzuholen.

Tatbestandsvoraussetzung:

· Gericht

· Gesetz

· entscheidungserheblich

· verfassungswidrig

Rechtsfolge:

· Aussetzung des Verfahrens

· Vorlage vor dem BVerfG

§ 823 BGB Schadensersatzpflicht 

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

Tatbestandsvoraussetzung:

· Rechtsgutsverletzung

→ Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit

→ Eigentum, sonstige Rechte (z.B.: APR, Namensrecht §12 BGB)

· eines anderen

· vorsätzlich oder fahrlässig

· widerrechtlich

· (Kausalität)

Rechtsfolge:

· Schadensersatz

Woraus ergibt sich die Wirkung der Anfechtung?

Welche Voraussetzungen hat eine wirksame Anfechtung?

Lösung:

· Wirkung der Anfechtung gemäß § 142 Abs. 1 BGB

→ wirksam angefochtenes Rechtsgeschäft ist als von Anfang an nichtig anzusehen (beachte: WE wird ex tunc nichtig)

· Vorraussetzung einer wirksamen Anfechtung:

→Anfechtungserklärung gemäß § 143 BGB

→Anfechtungsgrund §§ 119, 123 Abs. 1 BGB

→Anfechtungsfrist §§ 121, 124 BGB

Fall 1:

Student A verkauft Student B sein gebrauchtes Fahrrad. Nach zwei Wochen bricht der Lenker ab. B sagt, dabei handele es sich um einen Sachmangel im Sinne von § 434 I BGB. A wendet ein, dass das Fahrrad doch bei der Übergabe vollkommen in Ordnung gewesen sei. B verweist auf § 476 BGB und behauptet, dass müsse der A beweisen.

Wer hat Recht? Gehen Sie davon aus, dass B Recht hat, wenn § 476 BGB anwendbar ist.

§ 474 BGB Begriff des Verbrauchsgüterkaufs 

(1) Kauft ein Verbraucher von einem Unternehmer eine bewegliche Sache (Verbrauchsgüterkauf), gelten ergänzend die folgenden Vorschriften. Dies gilt nicht für gebrauchte Sachen, die in einer öffentlichen Versteigerung verkauft werden, an der der Verbraucher persönlich teilnehmen kann.

(2) Die §§ 445 und 447 finden auf die in diesem Untertitel geregelten Kaufverträge keine Anwendung.

§ 476 BGB Beweislastumkehr

Zeigt sich innerhalb von sechs Monaten seit Gefahrübergang ein Sachmangel, so wird vermutet, dass die Sache bereits bei Gefahrübergang mangelhaft war, es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar. 

Lösung:

· § 433 BGB


→ Kaufvertrag zwischen A und B (+)

· § 434 I BGB

→ Mangel i.S.d. Abs. 1 (+)

→ Mangel bei Übergabe (-)

· Anwendbarkeit § 474 BGB


1. →Student B müsste Verbraucher gemäß § 13 BGB sein (+)



→Student A müsste Unternehmer gemäß § 14 BGB sein (-)


→ Anwendbarkeit § 474 BGB (-)

→Beweislast liegt bei B (Grundsatz des Zivilprozesses: Jede Partei muss die für sie günstigen Sachen beweisen)

Fall 2:

A hat B zum Frühstück eingeladen. Während des Essens beginnen sie einen Streit. A sagt zu B, der ein Toastbrot in der Hand hält: 

„Gib mir das Brot wieder und hau ab!“

B nimmt ein Feuerzeug und verbrennt das Toast. 

Hat sich B wegen Brandstiftung nach § 306 I StGB schuldig gemacht?

§ 306 StGB Brandstiftung

(1) Wer fremde


1. 
Gebäude oder Hütten,


2. 
Betriebsstätten oder technische Einrichtungen, namentlich 


Maschinen,


3. 
Warenlager oder -vorräte,


4. 
Kraftfahrzeuge, Schienen-, Luft- oder Wasserfahrzeuge,


5. 
Wälder, Heiden oder Moore oder



6. 
land-, ernährungs- oder forstwirtschaftliche Anlagen oder 


Erzeugnisse

in Brand setzt oder durch eine Brandlegung ganz oder teilweise zerstört, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.

Lösung:

· Tatbestandsvoraussetzungen § 306 I StGB

→ land-, ernährungs- oder forstwirtschaftliche Anlagen oder 

Erzeugnisse 

Wortlaut (+)

Sinn und Zweck: Schutz von Gütern höheren Wertes

→ nach teleologischer Auslegung (Blick auf die Strafandrohung, Beispiel hierfür: Abbrennen eines Getreidesilos) vorliegend fremde land-, ernährungs- oder forstwirtschaftliche Anlagen oder Erzeugnisse (-)

→§ 306 StGB (-) 

Fall 3:

T streitet sich mit O über die Börsenkurse und deren Entwicklung. T, der Profiboxer ist, schlägt O mit der Faust gegen den Brustkorb, worauf O starke Schmerzen verspürt. Der Arzt im Krankenhaus stellt fest, dass dem O durch den Schlag zwei Rippen gebrochen worden sind. Dies sei aber auch kein Wunder, denn die Faustschläge eines Boxers hätten die Wirkung von Hammerschlagen, und ein Hammer sei ja ein besonders „gefährliches Werkzeug“.

Strafbarkeit des T?

§ 223 StGB Körperverletzung

(1) Wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

…

§ 224 StGB Gefährliche Körperverletzung

(1) Wer die Körperverletzung


… mittels einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs, …

begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.

Lösung:

· §§ 223, 224 Abs. 1 Nr. 2 StGB 
- objektiver Tatbestand-

→ körperliche Misshandlung

= jede üble unangemessene Behandlung, durch die das Opfer in seinem körperlichen Wohlbefinden oder in seiner körperlichen Unversehrtheit nicht nur unerheblich beeinträchtigt wird 

(Vgl.: Rolf Schmidt/Klaus Priebe Strafrecht BT I, 5. Auflage 2006)






(+)

→ Gesundheitsschädigung 

=Hervorrufen oder Steigern eines, wenn auch  vorübergehend, pathologischen Zustands 

(Vgl.: Rolf Schmidt/Klaus Priebe Strafrecht BT I, 5. Auflage 2006)

(+)

→Werkzeug

= jeder Gegenstand mittels dessen durch die Einwirkung auf den Körper eine Verletzung zugefügt werden kann

(Vgl.: Rolf Schmidt/Klaus Priebe Strafrecht BT I, 5. Auflage 2006)


                                 

Faust = Gegenstand?


Auslegen nach dem Wortlaut!

→ Faust kein Gegenstand und somit auch 
kein 
Werkzeug!

→ §§ 223, 224 Abs. 1 Nr. 2 StGB (-)

Fall 4:


A sagt zu B, er wolle dessen Fahrrad für 100 Euro kaufen. Dieser antwortet mit „Ja, klar!“ und gibt dem A sofort das Fahrrad mit. Am nächsten Tag zahlt A dem B die 100 Euro. Da B dies aufgrund von Dauerstress vergessen hat, schreibt er eine Woche später eine Email an A und fordert 100 Euro.

Zu Recht?

§ 362 Erlöschen durch Leistung

(1) Das Schuldverhältnis erlischt, wenn die geschuldete Leistung an den Gläubiger bewirkt wird.

(2) Wird an einen Dritten zum Zwecke der Erfüllung geleistet, so finden die Vorschriften des § 185 Anwendung

Vertrag = Rechtsgeschäft, das durch übereinstimmende Willenserklärungen, das heißt durch Antrag und Annahme, zustande kommt.

Willenserklärung = Private Willensäußerung, die rechtliche Folgen haben soll.

Lösung:

· Anspruch entstanden?

→wirksamer Kaufvertrag gemäß § 433 BGB

→übereinstimmende WE→ Antrag und Annahme

→A sagt zu B, er wolle das Fahrrad von B kaufen→ Antrag (+)

→B antwortet mit „Ja, klar!“ →Annahme (+)

→Anspruch auf Kaufpreiszahlung entstanden

· Anspruch untergegangen?

→durch Leistung gemäß § 362 BGB


→Bewirkung der geschuldeten Leistung an den Gläubiger

→ Kaufpreiszahlung A an B (+)

→Anspruch durch wirksamen Kaufvertrag gemäß § 433 BGB entstanden, aber durch Erfüllung gemäß § 362 BGB untergegangen
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